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Teil 2: Buchführungspflicht nach HGB § 238

... „Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen 
Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle 
und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle 
müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.“ ... 
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Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

• „Wahrheit und Klarheit“

• Keine Buchung ohne Beleg

• Kein relevanter Beleg ohne Buchung

• Eindeutiger Verweis der Buchung auf den Beleg und umgekehrt

• Die Buchführung muss zweckmäßig, chronologisch geordnet und lückenlos sein

• Keine GoB = Verstoß gegen das Parteiengesetz

•
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RB der Partei DIE LINKE

Der Rechenschaftsbericht (RB) auf Bundesebene
RB KV x 355 RB LV x 16

Aus 355 RB der Kreisverbände (KV) entstehen 16 RB der Landesverbände (LV) und daraus der RB der 
Partei auf Bundesebene.
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Alle Rechenschaftsberichte 
der Parteien werden in einer 

Bundestagsdrucksache 
veröffentlicht

Veröffentlichung der RB 
aller Parteien 
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Der Rechenschaftsbericht

• Die Mitgliederverwaltung ist ein Nebenbuch und damit Teil der Buchhaltung und 
damit Bestandteil des Rechenschaftsberichts der Partei.

• Der Vorstand (SchatzmeisterIn) ist immer TreuhänderIn.

• Die Nichteinhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und 
dem daraus falsch erstellten Rechenschaftsbericht stellt ein Verstoß gegen das 
Parteigesetz dar

 Strafzahlung in mindestens 2-facher Höhe (PartG § 31b) und mit der dadurch 
entstehenden Vermögensminderung zur Untreue der VerursacherInnen. 
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Wer soll das alles kontrollieren?

• BuchhalterIn?

• SchatzmeisterIn?

• Vorsitzende?

• Parteitag?

• RevisorIn?

• WirtschaftsprüferIn?
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Alle gemeinsam!
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